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ordinierung und Kohärenz der Programme und Aktivitäten
der zuständigen Stellen des Systems der Vereinten Nationen
zu gewährleisten, namentlich über die Gruppe für Koordinie-
rung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit und in
Zusammenarbeit mit der Kommission für Friedenskonsoli-
dierung, wozu auch die über die Feldmissionen der Vereinten
Nationen gewährte Hilfe gehört; 

25. bittet die zuständigen Mandatsträger der Sonder-
verfahren des Menschenrechtsrats, Fragen im Zusammen-
hang mit dem wirksamen Schutz der Menschenrechte in der
Rechtspflege, einschließlich der Jugendstrafrechtspflege, be-
sondere Aufmerksamkeit zu widmen und nach Bedarf kon-
krete diesbezügliche Empfehlungen zu unterbreiten, nament-
lich Vorschläge für Maßnahmen im Rahmen der Beratenden
Dienste und der technischen Hilfe; 

26. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die neuesten Entwicklungen, Herausforderungen und
vorbildliche Verfahren auf dem Gebiet der Menschenrechte in
der Rechtspflege sowie über die vom System der Vereinten
Nationen insgesamt unternommenen Tätigkeiten vorzulegen; 

27. beschließt, die Frage der Menschenrechte in der
Rechtspflege auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung unter
dem Punkt „Förderung und Schutz der Menschenrechte“ wei-
ter zu behandeln.

RESOLUTION 65/214

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/456/Add.2 (Part II), Ziff. 135)352.

65/214. Menschenrechte und extreme Armut

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte353, des Internationalen Paktes über bürgerliche
und politische Rechte354, des Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte354 des Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau355, des Übereinkommens über die Rechte des Kindes356,
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung357, des Übereinkommens
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen358 und der
anderen Menschenrechtsübereinkünfte der Vereinten Natio-
nen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/196 vom 22. De-
zember 1992, mit der sie den 17. Oktober zum Internationalen
Tag für die Beseitigung der Armut erklärte, ihre Resolution
62/205 vom 19. Dezember 2007, mit der sie die Zweite Deka-
de der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut
(2008-2017) verkündete, sowie ihre Resolution 63/175 vom
18. Dezember 2008 und ihre früheren Resolutionen über
Menschenrechte und extreme Armut, in denen sie bekräftigte,
dass extreme Armut und soziale Ausgrenzung einen Verstoß
gegen die Menschenwürde darstellen und dass daher auf na-
tionaler und internationaler Ebene dringend Maßnahmen er-
griffen werden müssen, um sie zu beseitigen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 52/134 vom
12. Dezember 1997, in der sie anerkannte, dass die Stärkung
der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Menschenrechte für das wirksame Verständnis, die wirksame
Förderung und den wirksamen Schutz aller Menschenrechte
unabdingbar ist,

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Men-
schenrechtsrats 2/2 vom 27. November 2006359, 7/27 vom

352 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien (Plurinationaler
Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso,
Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Domi-
nikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kambodscha, Ka-
merun, Kanada, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kon-
go, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Mali, Malta, Marokko,
Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Namibia, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien, Seychellen, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland und Zypern.

353 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
354 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
355 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
356 Ebd. Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993;
AS 1998 2055.
357 Ebd. Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972;
AS 1995 1164.
358 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
359 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second
Session, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. I, Abschn. A.
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28. März 2008360, 8/11 vom 18. Juni 2008361 und 12/19 vom
2. Oktober 2009362,

unter Hinweis auf die Resolution 15/19 des Menschen-
rechtsrats vom 30. September 2010363, in der der Rat die Un-
abhängige Expertin für die Frage der Menschenrechte und der
extremen Armut bat, auf der Grundlage des Berichts des Am-
tes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte weiter an dem Entwurf der Leitlinien betreffend
extreme Armut und Menschenrechte364 zu arbeiten, mit dem
Ziel, dem Rat auf seiner einundzwanzigsten Tagung den ab-
schließenden Entwurf der überarbeiteten Leitlinien vorzule-
gen, damit der Rat einen Beschluss über das weitere Vorge-
hen im Hinblick auf die Annahme von Leitlinien betreffend
die Rechte der in extremer Armut lebenden Menschen bis
2012 fassen kann,

in Bekräftigung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungszie-
le, unter Begrüßung der Plenartagung der Generalversamm-
lung auf hoher Ebene über die Millenniums-Entwicklungszie-
le und unter Hinweis auf ihr in Resolution 65/1 vom 22. Sep-
tember 2010 enthaltenes Ergebnisdokument,

tief besorgt darüber, dass in allen Ländern der Welt, un-
geachtet ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ge-
gebenheiten, extreme Armut hartnäckig weiterbesteht und
dass ihr Ausmaß und ihre Ausprägungen wie Hunger, Men-
schenhandel, Krankheiten, Mangel an angemessenen Unter-
künften, Analphabetentum und Hoffnungslosigkeit in den
Entwicklungsländern besonders schlimm sind, gleichzeitig
jedoch die beträchtlichen Fortschritte anerkennend, die in
verschiedenen Teilen der Welt bei der Bekämpfung der extre-
men Armut erzielt wurden,

sowie tief besorgt darüber, dass geschlechtsspezifische
Ungleichheit, Gewalt und Diskriminierung die extreme Ar-
mut verschärfen und dass Frauen und Mädchen unverhältnis-
mäßig stark davon betroffen sind,

betonend, dass Kindern, älteren Menschen, Menschen
mit Behinderungen und indigenen Völkern, die in extremer
Armut leben, besondere Aufmerksamkeit gelten soll,

besorgt über die heute bestehenden Herausforderungen,
namentlich diejenigen, die aus der Finanz- und Wirtschafts-
krise, der Nahrungsmittelkrise und der anhaltenden Besorgnis
über die Ernährungssicherheit erwachsen, sowie die zuneh-
menden Probleme, die der Klimawandel und der Verlust der
biologischen Vielfalt mit sich bringen, und über ihren Ein-
fluss auf den Anstieg der Zahl der in extremer Armut leben-

den Menschen und ihre nachteiligen Auswirkungen auf die
Fähigkeit aller Staaten, insbesondere der Entwicklungslän-
der, die extreme Armut zu bekämpfen,

in der Erkenntnis, dass die Beseitigung der extremen
Armut eine große Herausforderung im Globalisierungspro-
zess darstellt und eine koordinierte und kontinuierliche Poli-
tik erfordert, die durch entschlossene nationale Maßnahmen
sowie internationale Zusammenarbeit umgesetzt wird,

sowie in der Erkenntnis, dass Sozialschutzsysteme ei-
nen entscheidenden Beitrag zur Verwirklichung der Men-
schenrechte für alle leisten, insbesondere für diejenigen, de-
ren Lebenssituation prekär oder von Marginalisierung ge-
prägt ist und die in Armut gefangen und Diskriminierung aus-
gesetzt sind,

betonend, dass es erforderlich ist, die Ursachen und Fol-
gen der extremen Armut besser zu verstehen und anzugehen,

erneut erklärend, dass das Vorhandensein weit verbrei-
teter extremer Armut die volle und effektive Ausübung der
Menschenrechte beeinträchtigt und in manchen Fällen eine
Bedrohung des Rechts auf Leben darstellen kann und dass die
internationale Gemeinschaft demzufolge ihrer sofortigen Lin-
derung und letztendlichen Beseitigung auch weiterhin hohe
Priorität einräumen muss,

betonend, dass die Achtung aller Menschenrechte, die
allgemeingültig und unteilbar sind, einander bedingen und
miteinander verknüpft sind, für alle Politiken und Programme
zur Bekämpfung der extremen Armut entscheidend wichtig
ist,

erneut erklärend, dass Demokratie, Entwicklung und
die volle und effektive Ausübung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten einander bedingen und sich gegenseitig ver-
stärken und zur Beseitigung der extremen Armut beitragen,

1. erklärt erneut, dass extreme Armut und soziale
Ausgrenzung einen Verstoß gegen die Menschenwürde dar-
stellen und dass daher auf nationaler und internationaler Ebe-
ne dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um sie zu
beseitigen;

2. erklärt außerdem erneut, dass es wesentlich ist,
dass die Staaten die Teilhabe der Ärmsten an den Entschei-
dungsprozessen der Gesellschaft, in der sie leben, an der För-
derung der Menschenrechte und an den Bemühungen zur Be-
kämpfung der extremen Armut fördern und dass die in Armut
lebenden Menschen und schwächere Gesellschaftsgruppen
befähigt werden, sich zu organisieren und an allen Aspekten
des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Le-
bens mitzuwirken, insbesondere bei der Planung und Umset-
zung der sie betreffenden Politik, damit sie zu echten Partnern
im Entwicklungsprozess werden können;

3. betont, dass extreme Armut ein grundlegendes
Problem ist, mit dem sich die Regierungen, die Zivilgesell-
schaft, die lokalen Sozialorganisationen und das System der
Vereinten Nationen, einschließlich der internationalen Fi-
nanzinstitutionen, auseinandersetzen müssen, und erklärt in
diesem Zusammenhang erneut, dass politische Entschlossen-
heit eine Voraussetzung für die Beseitigung der Armut ist;

360 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.
361 Ebd., Kap. III, Abschn. A.
362 Ebd., Sixty-fifth Session, Supplement No. 53 und Korrigendum
(A/65/53 und Corr.1), Kap. I, Abschn. A.
363 Ebd., Supplement No. 53A (A/65/53/Add.1), Kap. II.
364 Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights,
Resolution 2006/9, Anlage (siehe A/HRC/2/2-A/HRC/Sub.1/58/36 und
Corr.1).



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses 

508

4. erklärt erneut, dass die weite Verbreitung der ex-
tremen Armut die volle und effektive Ausübung der Men-
schenrechte behindert und die Demokratie und die Teilhabe
der Bevölkerung auf eine schwache Grundlage stellt;

5. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten gefördert werden muss, um
den drängendsten sozialen Bedürfnissen der in Armut leben-
den Menschen gerecht zu werden, namentlich durch die Kon-
zipierung und Entwicklung geeigneter Mechanismen zur
Stärkung und Festigung demokratischer Institutionen und ei-
ner ebensolchen Regierungs- und Verwaltungsführung;

6. bekräftigt die in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen365 enthaltenen Verpflichtungen, insbeson-
dere die Verpflichtung, keine Mühe zu scheuen, um die extre-
me Armut zu bekämpfen, die Entwicklung herbeizuführen
und die Armut zu beseitigen, und namentlich die Verpflich-
tung, bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevölkerung, des-
sen Einkommen weniger als einen US-Dollar pro Tag beträgt,
und den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, zu halbie-
ren;

7. bekräftigt außerdem die auf dem Weltgipfel 2005
eingegangene Verpflichtung auf die Beseitigung der Armut
und die Förderung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums,
einer nachhaltigen Entwicklung und weltweiten Wohlstands
für alle, einschließlich Frauen und Mädchen366;

8. bekräftigt ferner die auf der Plenartagung der Ge-
neralversammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-
Entwicklungsziele eingegangene Verpflichtung zu rascheren
Fortschritten im Hinblick auf die Beseitigung der extremen
Armut und des Hungers367;

9. erinnert daran, dass die Förderung des allgemei-
nen Zugangs zu sozialen Diensten und die Bereitstellung ei-
nes sozialen Basisschutzes einen wichtigen Beitrag zur Festi-
gung und Herbeiführung weiterer Entwicklungsfortschritte
leisten können und dass Sozialschutzsysteme, die Ungleich-
heit und soziale Ausgrenzung beheben beziehungsweise ver-
ringern, unerlässlich sind, um die Fortschritte auf dem Weg
zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele zu be-
wahren;

10. legt den Staaten nahe, im Prozess der Konzipie-
rung, Durchführung, Überwachung und Evaluierung von So-
zialschutzprogrammen im Einklang mit ihren Verpflichtun-
gen nach den internationalen Menschenrechtsnormen für die
durchgängige Berücksichtigung der Geschlechterdimension
und die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu
sorgen;

11. begrüßt die laufenden Anstrengungen zur Stär-
kung und Unterstützung der Süd-Süd-Zusammenarbeit und
der Dreieckskooperation und betont, dass die Süd-Süd-

Zusammenarbeit die Nord-Süd-Zusammenarbeit nicht er-
setzt, sondern vielmehr ergänzt;

12. ermutigt die internationale Gemeinschaft zu ver-
stärkten Anstrengungen zur Bewältigung der Herausforde-
rungen, die zu extremer Armut beitragen, namentlich derjeni-
gen, die aus der Finanz- und Wirtschaftskrise, der Nahrungs-
mittelkrise und der anhaltenden Besorgnis über die Ernäh-
rungssicherheit erwachsen, sowie der zunehmenden Proble-
me, die der Klimawandel und der Verlust der biologischen
Vielfalt in allen Teilen der Welt und insbesondere in den Ent-
wicklungsländern mit sich bringen, indem sie bei der Unter-
stützung des Aufbaus nationaler Kapazitäten stärker zusam-
menarbeitet;

13. bekräftigt die ausschlaggebende Rolle der schuli-
schen und der außerschulischen Bildung bei der Erreichung
des Ziels der Armutsbeseitigung und der anderen Entwick-
lungsziele, wie in der Millenniums-Erklärung vorgesehen,
insbesondere der Grundbildung und -ausbildung zur Beseiti-
gung des Analphabetentums, sowie die Bemühungen um eine
erweiterte Sekundar- und Hochschulbildung sowie Berufs-
und Fachausbildung, insbesondere für Mädchen und Frauen,
die Erschließung von Humanressourcen und Infrastrukturka-
pazitäten und die Stärkung der Selbsthilfekraft der in Armut
lebenden Menschen, bekräftigt in diesem Zusammenhang
den auf dem Weltbildungsforum am 28. April 2000 verab-
schiedeten Rahmenaktionsplan von Dakar368 und erkennt an,
wie wichtig die Strategie der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zur Bekämp-
fung der Armut, insbesondere der extremen Armut, bei der
Unterstützung der „Bildung für alle“-Programme als Instru-
ment zur Erreichung des Millenniums-Entwicklungsziels der
allgemeinen Grundschulbildung bis 2015 ist;

14. bittet die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, der Frage des Zusammenhangs zwi-
schen der extremen Armut und den Menschenrechten weiter-
hin hohe Priorität einzuräumen, und bittet sie außerdem, die
Tätigkeit auf diesem Gebiet fortzusetzen;

15. fordert die Staaten, die Organe der Vereinten Na-
tionen, insbesondere das Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte und das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen, die zwischenstaatli-
chen Organisationen und die nichtstaatlichen Organisationen
auf, dem Zusammenhang zwischen den Menschenrechten
und der extremen Armut weiterhin gebührende Aufmerksam-
keit zu widmen, und ermutigt den Privatsektor und die inter-
nationalen Finanzinstitutionen, dies ebenfalls zu tun;

16. bittet die Staaten sowie die zuständigen Organisa-
tionen und Einrichtungen der Vereinten Nationen, die Ver-
tragsorgane, die jeweiligen Mandatsträger der Sonderverfah-
ren des Menschenrechtsrats, die zwischenstaatlichen Organi-
sationen, die nationalen Menschenrechtsinstitutionen und die

365 Siehe Resolution 55/2.
366 Siehe Resolution 60/1.
367 Siehe Resolution 65/1.

368 Siehe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal,
26–28 April 2000 (Paris 2000).
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nichtstaatlichen Organisationen, insbesondere soweit sie mit
in extremer Armut lebenden Menschen arbeiten, und andere
maßgebliche Akteure, zur Arbeit der Hohen Kommissarin
beizutragen, indem sie zu dem Fortschrittsbericht über den
Entwurf der Leitlinien, den die Unabhängige Expertin für die
Frage der Menschenrechte und der extremen Armut vorgelegt
hat369, Stellung nehmen und Vorschläge vorlegen;

17. bittet die Unabhängige Expertin und die maßgebli-
chen Akteure, einschließlich Vertretern von Staaten, Ent-
wicklungs- und Menschenrechtsexperten und Organisationen
auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene,
an der zweitägigen Konsultation über den Fortschrittsbericht
über den Entwurf der Leitlinien teilzunehmen, die die Hohe
Kommissarin vor Juni 2011 im Rahmen der vorhandenen
Ressourcen in Genf ausrichten wird;

18. begrüßt die Anstrengungen, die die Institutionen
des Systems der Vereinten Nationen unternehmen, um die
Millenniums-Erklärung und die darin enthaltenen internatio-
nal vereinbarten Entwicklungsziele in ihre Arbeit zu integrie-
ren;

19. begrüßt außerdem die von der Unabhängigen Ex-
pertin geleistete Arbeit auf dem Gebiet Sozialschutz und
Menschenrechte sowie die Berichte, die sie der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten und fünfundsech-
zigsten Tagung vorgelegt hat370;

20. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundsech-
zigsten Tagung unter dem Unterpunkt „Menschenrechtsfra-
gen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleis-
tung der effektiven Ausübung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten“ weiter zu behandeln.

RESOLUTION 65/215

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/456/Add.2 (Part II), Ziff. 135) 371.

65/215. Beseitigung der Diskriminierung der von Lepra 
betroffenen Menschen und ihrer Familien-
angehörigen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte372, namentlich Artikel 1, der
besagt, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rech-
ten geboren sind, mit Vernunft und Gewissen begabt sind und
einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen sollen,

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Men-
schenrechtsrats 8/13 vom 18. Juni 2008373, 12/7 vom 1. Okto-
ber 2009374 und 15/10 vom 30. September 2010375,

bekräftigend, dass die von Lepra betroffenen Menschen
und ihre Familienangehörigen als Menschen mit Würde zu
behandeln sind und Anspruch auf alle nach dem Völkerge-
wohnheitsrecht, den einschlägigen Übereinkünften sowie den
nationalen Verfassungen und Gesetzen anerkannten Men-
schenrechte und Grundfreiheiten haben,

1. begrüßt die Tätigkeit des Menschenrechtsrats und
nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit des Bera-
tenden Ausschusses des Menschenrechtsrats in der Frage der
Beseitigung der Diskriminierung der von Lepra betroffenen
Menschen und ihrer Familienangehörigen;

2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Grund-
sätzen und Leitlinien für die Beseitigung der Diskriminierung
der von Lepra betroffenen Menschen und ihrer Familienange-
hörigen376;

3. legt den Regierungen, den zuständigen Organen,
Sonderorganisationen, Fonds und Programmen der Vereinten
Nationen, den anderen zwischenstaatlichen Organisationen
und den nationalen Menschenrechtsinstitutionen nahe, bei
der Formulierung und Durchführung ihrer politischen und
sonstigen Maßnahmen bezüglich der von Lepra betroffenen
Menschen und ihrer Familienangehörigen die Grundsätze und
Leitlinien gebührend zu berücksichtigen;

4. legt allen maßgeblichen gesellschaftlichen Akteu-
ren, einschließlich Krankenhäusern, Schulen, Universitäten,
religiöser Gruppen und Organisationen, Unternehmen, Zei-
tungen, Rundfunknetzen und anderer nichtstaatlicher Organi-
sationen, nahe, im Rahmen ihrer Tätigkeit die Grundsätze
und Leitlinien nach Bedarf gebührend zu berücksichtigen.

369 A/HRC/15/41.
370 Siehe A/64/279 und A/65/259.
371 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Aser-
baidschan, Australien, Bangladesch, Belgien, Benin, Bolivien (Plurina-
tionaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burun-
di, Chile, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Indien,
Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jemen, Jordanien, Kasachstan,
Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Mauriti-
us, Mexiko, Mongolei, Montenegro, Nicaragua, Niederlande, Nigeria,
Österreich, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Serbien, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, St. Lucia, Thailand, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika, Vietnam und Zypern.

372 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
373 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. III, Abschn. A.
374 Ebd., Sixty-fifth Session, Supplement No. 53 und Korrigendum
(A/65/53 und Corr.1), Kap. I, Abschn. A.
375 Ebd., Supplement No. 53A (A/65/53/Add.1), Kap. I.
376 A/HRC/15/30, Anhang.




